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Bericht 

des Ausschusses rür soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (996 der Bei­
lagen): Übereinkommen (Nr. 144) über drei­
gliedrige Beratungen zur Förderung der 
Durchführung internationaler Arbeitsnormen 
und Empfehlung (Nr. 152) betreffend drei­
gliedrige Beratungen zur Förderung der 
Durchführung internationaler Arbeitsnormen 
und innerstaatlicher Maßnahmen im Zusam­
menhang . mit den Tätigkeiten der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation 

Das ge,genständLiche Übereinkommen (Nr. 144) 
verpflichtet die Regierungen wirksame Beratun­
gen zwischen Vertl'etern der Regierung, der Ar­
beiugi:lber und der Arbeitnehmer im Hiublick 
lauf eine Reiihe von Fmgen im Zusammenhang 
mit 'den Täti~keiten der IntematiOinalen Arbeits­
organisation sicherzustellen. DiJe Vertreter der 
Arlbeitg,eber rund der Arbeitnehmer sinld von 
ihren maßgebenden V,el'bäniden fl"ieillUsruwählen. 

Die 'Empfehlung (Nr. 152) wird dem National­
rat im HinJblick auf ,die in <der Vedassung der 
Internatiionalen Arbeibsorganisation vor:gesehenen 
Verpflichtung zur Vorlage an die zuständigen 
Stellen Zur Kenntnis 'gebmcht. Diese Empfehlung 
enthält ins einzelne gehend dreigliedrige B,era­
tungen zur IFörderung ,der <Durchführung inter­
nanionaler Arbeitsnormenund :innerstaatlicher 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Tätig­
keiten der Internationalen Arheitsorganisation. 

Nach 'den Erläuterung,en der Regierungsvor­
lagesind die Bestimmungen des Übereinkom­
mens zwar nicht zur Gänze im R!ahmen der 
österreichischen R'echtsol"'dnurrg unmitteLbar an­
wendbar, sie sind jedoch innerstaatlich voll ver­
wirkLicht. 

Wedenig 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für soz;iale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 14. November 1978 in Verhandlung 
genommen. Nach ,einer Debatte, an der sich d~e 
Abgeordneten M e I te rund Kam m e rho f e r 
'sowie der Bunde!>minister für soziale Verwaltung 
Dr. W eiß 'e n he ,r g betei'ligten, wurde einstim­
mig beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi­
gung des übereinkommens und die Kenntnis­
nahme der Empfehlung zu empfehlen. 

Der :Ausschuß für soziale Verwaltung gab 
gleichzeicig 'seiner Meinung Ausdruck, daß die 
Edassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG rur überfühmng des Vertrags,in­
haltes in die innerstaatliche R!echtso1"ldnung er­
forderlich ist. 

A1s Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soz.iale V:erwaltung somit den A n­
t r a g,der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des übereinkommens 
(Nr. 144) über dreigliedrigeBeJ."\atungen zur För­
derung ,der Durchführung internationaler Ar­
beit'snormen wind verfassungsmäßig genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ,ist ,im Sinne des Art. 50 
Albs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

3. Die Empfeh1ung (Nr. 152) betreffend drei­
glieidrige Beratungen zur Förderung ,der Durch­
führung internationaler A1"Ibeitsnormen und 
'innersnaatlicher Maßnahmen im Zusammenh'ang 
mit den Tänigkeiten der Internationallen Arbeits­
organisation w,ird zur Kenntnis genommen. 

Wien, 1978 11 14 

Pansi 

Obmann 
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